
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der Gesellschaft STILUS, s.r.o.

für Übersetzungs- und Dolmetscherdienstleistungen 
Art. I.

Einführungsbestimmungen 
1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich durch die Unterfertigung der Bestellung, den vereinbarten Auftrag termingemäß und nach den in der betreffenden Bestellung angeführten Anforderungen des Auftraggebers durchzuführen. 

2. Der Auftraggeber verpflichtet sich durch die Unterfertigung der Bestellung, den fertigen Auftrag zu übernehmen und dem Auftragnehmer den Endpreis des Auftrags gemäß den Bestimmungen des Abs. 2 Art. IV. zu zahlen. Der Auftraggeber kann die Bestellung per Kurier, E-Mail, Modem, Fax, beziehungsweise per Post übermitteln. 
Art. II.
Leistungsgegenstand
1. Den Leistungsgegenstand bildet die Leistung von Übersetzungs- und Dolmetscherdienstleistungen, d.h. Anfertigung einer Übersetzung, Gewährleistung von Dolmetscherdienstleistungen und sonstiger Dienstleistungen im Sinne des Preisaushanges (im Folgenden als Auftrag) gemäß den in der Bestellung angeführten Anforderungen. 
Art. III.
Liefertermin
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, den fertigen Auftrag termingemäß und auf die in der Bestellung angeführte Art zu übernehmen, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Auftrag durchgeführt werden sollte. 

2. Verweigert der Auftraggeber ohne Angabe von Gründen die Übernahme des fertigen Auftrags gemäß Abs. 1 dieses Artikels, ist er verpflichtet, dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in der Höhe von 1% vom Endpreis des Auftrags für jeden Verzugstag zu zahlen, und zwar damit, dass die Verpflichtung zur Bezahlung des Endpreises nicht erlischt. 
3. Falls der Auftraggeber die Bestellung nach derer Durchführung widerruft, wird er dem Auftragnehmer 100% des vorläufigen in der Bestellung festgesetzten Preises bezahlen. 

4. Falls der Auftraggeber den fertigen Auftrag übernimmt, oder der fertige Auftrag per Kurier, E-Mail, Modem, Fax, beziehungsweise per Post zugestellt wird, ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer per E-Mail die Übernahme dieses Auftrags zu bestätigen. 

5. Falls der Auftraggeber weder die im Abs. 4 dieses Artikels angeführte Verpflichtung nicht einmal innerhalb von 3 Tagen ab dem Erhalt des fertigen Auftrages erfüllt, noch dem Auftragnehmer innerhalb dieser Frist mitteilt, dass ihm der Auftrag nicht ordentlich zugestellt wurde, gilt, dass der Auftrag dem Auftraggeber ordentlich übergeben wurde. 
Art. IV.

Preise
1. Der vorläufige Preis des Auftrags wird auf Grund der Schätzung des Auftragnehmers festgesetzt, über die der Auftraggeber bei der Unterfertigung der Bestellung informiert wurde. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass der auf diese Art festgesetzte Preis nur vorläufig ist und verpflichtet sich, den gemäß dem Abs. 2 dieses Artikels berechneten Endpreis für den Auftrag zu entrichten. 

2. Der Endpreis für den Auftrag mit Ausnahme von Dolmetscherdienstleistungen wird als Produkt der Anzahl von Normseiten des übersetzten Textes und des Einzelpreises festgesetzt, der in der Bestellung gemäß den Bestimmungen des Abs. 1 Art. IV. bestimmt ist. Als eine Normseite gemäß diesen Geschäftsbedingungen wird eine Seite mit dreißig Zeilen zu jeweils maximal 60 Anschlägen verstanden. Die minimal verrechnete Menge ist 1 Normseite und die Gesamtanzahl der Normseiten wird auf 1/2 Normseite aufgerundet. 
3. Der Endpreis für Dolmetscherdienstleistungen wird als Produkt der Anzahl von Einheiten, im Falle von Dolmetscherdienstleistungen 2 Stunden, und des Preises pro Einheit festgesetzt, der in der Bestellung gemäß den Bestimmungen des Abs. 1 Art. IV. bestimmt ist.


Einen Bestandteil des Endpreises bilden auch die Preise sonstiger Dienstleistungen, die in der Bestellung festgesetzt werden 
+ die entsprechende Höhe der MWSt. laut den besonderen Rechtsvorschriften. 
4. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dem Auftragnehmer für die gewährten Dienstleistungen den vereinbarten Endpreis zu bezahlen, auf Grund der durch den Auftragnehmer erstellten und zugestellten fehlerfreien Rechnung, die die Formalitäten laut der Sondervorschrift erfüllt. 
5. Die Fälligkeit der zugestellten Rechnung für sämtliche gewährleistete Dienstleistungen durch den Auftragnehmer beträgt 10 Tage ab dem Ausstellungsdatum. 

Art. V.

Auftragsmängel und Mängelansprüche 
1. Der fertige Auftrag ist mangelhaft, wenn

a)
er nicht in der vereinbarten Sprache gefertigt wird; 


b)
er dem Auftraggeber nicht im vereinbarten Termin übergeben wird;


c)
er nicht eindeutig sprachlich richtig erstellt wird; 


d)
die graphische Seite der Übersetzung nicht den in der schriftlichen Bestellung angeführten Anforderungen des Auftraggebers entspricht. 

2. Im Falle von Fachtexten verpflichtet sich der Auftraggeber, dem Auftragnehmer eine Liste der gebräuchlichen Fachterminologie in der entsprechenden Sprache bereitzustellen. Übergibt der Auftraggeber eine solche Liste nicht, wird keine Rücksicht auf spätere, diese Terminologie betreffende Mängelrügen genommen. 
3. Falls der Auftraggeber nachweist, dass der fertige Auftrag einen der im Abs. 1 dieses Artikels angeführten Mängel aufweist, ist er zu einer angemessenen Ermäßigung von dem Auftragspreis berechtigt, die dem Charakter und dem Ausmaß des Mangels entspricht. 

4. Für einen eventuellen durch die Mängel des fertigen Auftrags verursachten Schaden haftet der Auftragnehmer, und zwar höchstens bis zur Höhe der Versicherungssumme von EUR 33.194,00 der abgeschlossenen Versicherung Nummer 500 009 085 bei der Allianz poisťovňa, a.s. für den Fall einer Schadensverursachung. Die Art der Begleichung des Ersatzes für den verursachten Schaden wird durch die Versicherungsbedingungen der Versicherung bestimmt, bei der der Auftragnehmer für den Fall einer Schadensverursachung versichert ist. 
5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Mängelansprüche beim Auftragnehmer ohne unnötigen Verzug nach deren Feststellung geltend zu machen, spätestens jedoch innerhalb von 6 Monaten ab dem Tag der Übernahme des fertigen Auftrags. 
Art. VI.

Mängelrüge
1. Falls der Auftragnehmer die Berechtigung des sich aus der Haftung für die Mängel des fertigen Auftrags ergebenden Anspruchs des Auftraggebers anerkennt und der Auftraggeber den Anspruch in der im Art. V. Abs. 5 dieser Geschäftsbedingungen festgesetzten Frist geltend macht, ist er zur Ermäßigung gemäß den Bestimmungen des Art. V. Abs. 3 dieser Geschäftsbedingungen berechtigt. 

2. Sollte es zwischen den Vertragsparteien zu einer Unstimmigkeit kommen, welche die fachliche Seite des fertigen Auftrags betrifft, verpflichten sich die Vertragsparteien, dass sie diese Unstimmigkeit außergerichtlich beilegen werden, in Form eines Gutachtens eines unabhängigen Sachverständigen, der einvernehmlich von beiden Vertragsparteien gewählt wird. 
3. Wird die Unstimmigkeit nicht im Vergleichswege gelöst, ist zur Verhandlung in der ersten Instanz das örtlich zuständige Gericht nach dem Sitz des Auftragnehmers zuständig. 
4. Die Höhe der Ermäßigung gemäß den Bestimmungen des Abs. 3 Art. V. dieser Geschäftsbedingungen ist von dem Ergebnis des Sachverständigengutachtens gemäß dem Abs. 2 dieses Artikels abhängig. Die mit der Erstellung des Sachverständigengutachtens eines unabhängigen Sachverständigen gemäß den Bestimmungen des Abs. 2 dieses Artikels verbundenen Kosten verpflichtet sich die Vertragspartei zu bezahlen, die keinen Erfolg in dem Mängelrügenverfahren haben wird, beziehungsweise jede der Vertragsparteien, je nach Maß des Erfolges. 
Art. VII.

Sonderbestimmungen
1. Als Normaltermin der Anfertigung einer Übersetzung werden 6 Normseiten pro einen Arbeitstag verstanden, wobei ein Ruhetag oder ein Staatsfeiertag nicht als Arbeitstage gerechnet werden. 

2. Wird der Auftragnehmer den Auftrag nicht im vereinbarten Termin gemäß der schriftlichen Bestellung fertigen, befindet sich der Auftragnehmer mit der Auftragslieferung im Verzug und der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in der Höhe von 1% vom Endpreis des Auftrags für jeden auch nur begonnenen Verzugstag des Auftragnehmers zu verlangen. 

3. Nach der Übernahme der verbindlichen Bestellung der Übersetzung durch den Auftragnehmer ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Bestellung zu stornieren, wenn er dem Auftragnehmer den Teil des Entgeltes, der auf den bereits übersetzten Textteil entfällt, bezahlt, mindestens jedoch 10% von dem gesamten vorausgesetzten Entgelt für die Übersetzung. 
4. Nach dem Erhalt einer ordentlichen Bestellung von Dolmetscherdiensten durch den Auftragnehmer ist der Auftraggeber berechtigt, eine solche Bestellung ohne Gebühren spätestens 72 Stunden vor dem Beginn des Dolmetschens zu stornieren. Der Auftraggeber ist berechtigt, eine solche Bestellung auch später zu stornieren, spätestens jedoch 24 Stunden vor dem Beginn des Dolmetschens, wenn er dem Auftragnehmer 50% des gesamten vorausgesetzten Entgeltes für das Dolmetschen bezahlt. Wenn der Auftraggeber die Bestellung später storniert, ist er verpflichtet, dem Auftragnehmer 100% des gesamten vorausgesetzten Entgeltes für das Dolmetschen zu bezahlen.

5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, bei der Bestellung von Dolmetscherdiensten die Beförderung des Dolmetschers unter Bezugnahme auf die Entfernung des Ortes, wo gedolmetscht wird, sicherzustellen, beziehungsweise seine Reisekosten in voller Höhe zu begleichen. Der Auftraggeber ist weiters verpflichtet, dem Dolmetscher eine Erholungspause in der Dauer von mindestens 1/2 Stunde zu ermöglichen, und zwar spätestens nach vier Dolmetschstunden. 
6. Der Auftraggeber verpflichtet sich dazu, dass er bei der Durchführung der Bestellung den Übersetzer weder kontaktieren, noch mit ihm Vereinbarungen treffen wird. Im Falle der Verletzung dieses Artikels ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in der Höhe von EUR 3.319,40 zu bezahlen, wobei dadurch der Schadenersatz nicht berührt wird. 
7. Der Auftraggeber verpflichtet sich, dass er über jede neue Vereinbarung mit dem Übersetzer den Auftragnehmer informieren wird. 

8. Die Übersetzung wird in einer Ausfertigung erstellt, sofern in der Bestellung nicht anders vereinbart ist. 

9. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die durch die Verletzung von Urheberrechten bei der Übersetzung und beim Dolmetschen der von dem Auftraggeber anvertrauten Unterlagen verursacht werden. 

10. Der Auftragnehmer haftet nicht für Schäden, die dem Auftraggeber aus der Nichtverwirklichung von Vertragsverpflichtungen entstehen werden, wenn dies aus solchen Gründen passiert, die der Auftragnehmer zur Zeit des Vertragsverhältnisses nicht voraussehen konnte. 
11. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, sämtliche bei den Übersetzungen und während den Verhandlungen erworbenen Informationen geheim zu halten. Weiters verpflichtet er sich, dass er sämtliche Unterlagen, die ihm vom Auftraggeber übergeben wurden, geheim halten wird. 
Art. VIII.

Schlussbestimmungen
1. Soweit in diesen Geschäftsbedingungen nicht anders bestimmt wird, richten sich die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien nach den betreffenden Bestimmungen des Gesetzes Nr. 513/1991 Slg. 

2. Diese Geschäftsbedingungen werden für die Vertragsparteien mit der Unterfertigung der Bestellung verbindlich. 
3. Die betreffende Bestellung kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung beider Vertragsparteien geändert oder aufgehoben werden. 
4. Der Auftragnehmer haftet nicht für einen durch höhere Gewalt verursachten Verzug. 

5. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Gesellschaft STILUS, s.r.o. sind ab dem 1.1.2009 gültig. 
